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Hals⸗Gericht . 56

Einfuͤrung der Vrtheyl vorgemelter peinlicher
Leibſtraff halb / die nicht um Todte

geſprochen werden .

Nach fleiſſiger warhafftiger Er findung / ſo nach Laut meines gnaͤ⸗CCXXIII .
bigen Herꝛen von Bamberg Reformation geſchehen/ iſt zu recht erkant /
das B . ſo gegenwertig vor dem Richter ſteht / der mißthaͤtigen vnehrli⸗
chen Handlung halb mit C. geuͤbt.

Merck die nachfolgenden Beſchluͤß einer

jeden vrtheyl .

Abſchneydung der Zungen .

Offentlich in Branger oder Eyſen geſtelt / die Zungen abgeſchnit⸗
ten / vnd darzu biß auff kundtliche Erlaubung der Oberhand / auß den
Land verweyſt werden ſoll.

Abhawen der Finger .

Offentlich in den Branger geſtelt / vnd darnach die ziveen rechten

Finger ( damit er mißhandelt vnd geſůndigt hat ) abgehawen / auch fuͤr⸗

ter 5 Lands biß auff kuͤndtlich Erlaubung der Oberhand verweyſt wer⸗

den ſoll.

Ohren abſchneiden .

Offentlich in Branger geftelt / beede Ohren abgeſchnitten ⸗ vnd deß

Lands biß auff kůndtliche Erlaubung der Oberhand verweyſt werden

ſoll.

Ruten außhawen .

Offentlich in den Branger geſtelt / vnd fuͤrter mit Rungane⸗4
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